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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/BV/0416
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligte Ämter:
Finanzverwaltungsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

05.11.2014

S 4, Holger Matthäus

S 2, Dr. Chris Müller

Überarbeitete Haushaltssatzung des Städtebaulichen 
Sondervermögens "Stadtzentrum Rostock" für das Haushaltsjahr 
2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.11.2014 Finanzausschuss Vorberatung
03.12.2014 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock 

Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“ für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen 

(Anlage).

Beschlussvorschriften:

§ 22 Abs. 3, § 45 und § 65 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:

Nr. 2014/BV/5427 vom 14.05.2014 

Sachverhalt:

Mit dem Beschluss Nr. 2014/ BV / 5427 wurde die Haushaltssatzung des städtebaulichen 
Sondervermögens der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“ für 
das Haushaltsjahr 2014 am 14.05.2014 beschlossen.

Das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern (Innenministerium) hält 
entsprechend seiner rechtsaufsichtlichen Entscheidung die obengenannte Haushaltssatzung 
hinsichtlich der Festsetzung zur Finanzierungstätigkeit für fehlerhaft und hat diese 
beanstandet. Die Veränderung der liquiden Mittel wurde unter Nr. 51 des Finanzhaushaltes 
mit 1.408.000 EUR dargestellt. In der Haushaltssatzung erfolgte die Darstellung nicht.
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Die Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens „Stadtzentrum Rostock“ ändert 
sich lediglich in § 1 Nr. 2 d). Dort werden nun Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in 
Höhe von 1.408.000 EUR ausgewiesen. 

Die Haushaltssatzung soll noch im Jahr 2014 veröffentlicht werden. Um die Fristen für die 
Bürgerschaftssitzung am 03.12.2014 und die letztmögliche Veröffentlichung im Stadtanzeiger 
am 17.12.2014 zu wahren, ist eine Behandlung im Finanzausschuss am 13.11.2014 
erforderlich. Die Dringlichkeit ist somit gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Die überarbeitete Haushaltssatzung hat keine Auswirkungen auf die mit der Vorlage 
2014/BV/5427 beschlossenen Eigenanteile der Hansestadt Rostock. 

Roland Methling  

Anlage:

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens 
der Hansestadt Rostock Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“ 
für das Haushaltsjahr 2014 
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